
Formular des Landkreises Stendal 
 
 

An die untere Bauaufsichtsbehörde 
 
Landkreis Stendal  
Untere Bauaufsichtsbehörde 
Hospitalstraße 1-2 
39576 Stendal 
 

Eingangsstempel der unteren Bauaufsichtsbehörde Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde 
 

 Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen 
 

Antrag auf Auskunft / Abschrift aus dem Baulastenverzeichnis nach § 82 (5) BauO LSA  
    
  
1. Antragsteller 

Name, Vorname   
                                               
                                                                                     

Telefon 
 

Straße, Hausnummer 
 
 

PLZ Ort 

 
2. Eigentümer nach dem Grundbuch (nur ausfüllen, sofern abweichend vom Antragsteller – für weitere Anlage verwenden) 

Name, Vorname             
 
                                                                                                                    

Telefon 
 

Straße, Hausnummer 
 
 

PLZ Ort 

 
3. Grundstücke 

Gemeinde, Ortsteil                
 
                                                                                                                    

Straße, Hausnummer 
 

Gemarkung 
 
 

Flur Flurstücke 

 
Gemeinde, Ortsteil                
 
                                                                                                                     

Straße, Hausnummer 
 

Gemarkung 
 
 

Flur Flurstücke 

 
Gemeinde, Ortsteil                
 
                                                                                                                     

Straße, Hausnummer 
 

Gemarkung 
 
 

Flur Flurstücke 

 
4. Nachweis des berechtigten Interesses an der Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 

Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht nehmen oder sich Abschriften erteilen lassen. (§ 82 (5) BauO 
LSA) 
Vertretungsvollmachten u.ä. sind beizufügen. 
 
Es besteht folgendes Interesse an der Auskunft bzw. Erteilung von Abschriften aus dem Baulastenverzeichnis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
5. Antrag 

 
Ich bitte um Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis und Erteilung von Abschriften zu eventuell eingetragenen 
Baulasten.  
Mir ist bekannt, dass die Erteilung von Auskünften und Abschriften aus dem Baulastenverzeichnis für den An-
tragsteller gebührenpflichtig ist, sofern keine Gebührenbefreiung nach dem Verwaltungskostengesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt besteht. 
 
6. Unterschrift 

Datum/Unterschrift Antragsteller 
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